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Die für das neue Parkdeck südlich der Marienstraße und die entsprechende 
Erschließung notwendigen Grundstücke der Gewerbebau Amberg GmbH 
müssen durch die Stadt Amberg erworben werden. Damit entsteht kein un-
mittelbarer wirtschaftlicher Nachteil für die Gewerbebau Amberg GmbH. 
 
Zur besseren baulichen Nutzung von Parzelle 2, wo die Gewerbebau Am-
berg GmbH Eigentümer ist, wird die Baugrenze um 1 m nach Westen erwei-
tert. Da sich abzeichnet, dass die Parkdeckplanung gegenüber etwas hinter 
der dortigen Baugrenze zurückbleibt, ist eine ausreichende Belichtung für 
das künftige Gewerbegebäude gewährleistet. 
 
Nur sehr tief liegende Leitungen in der unteren Emailfabrikstraße können 
eventuell vollständig in der gegenwärtigen Trasse belassen werden (u.U. der 
Kanal). Die übrigen Versorgungsleitungen im Bereich des neuen Parkdecks 
sind wie üblich ersatzweise in öffentlichen Verkehrsflächen unterzubringen. 
Eine geradlinige Führung ist dabei wegen der Leitungen, aber auch wegen 
der Radwegübersichtlichkeit zu bevorzugen. 
 
Aufgrund des schon derzeit stärkeren Fußgänger– und Radfahrverkehrs zwi-
schen Regensburger Straße und unterer Emailfabrikstraße kann auf einen 
öffentlichen Weg nicht verzichtet werden, weil die Verkehrsteilnehmer sich 
sonst einen wilden Weg bahnen würden. 
 
 
 

Gewerbebau Amberg GmbH 
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Ein Fußgängertunnel im Bereich des bestehenden Kino-Parkplatzes wäre 
sehr aufwändig, mindestens 40 m lang und würde die wirtschaftliche Anord-
nung des neuen Parkdecks entlang der Bahnlinie beeinträchtigen. 
 
Langfristig wird eine Fußgängerverbindung auf Höhe des alten Parkdecks 
angestrebt. 

Amt für Ordnung und Umwelt/ Ref. 3 
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Der Schreibfehler beim Punkt 11.3 der Festsetzungen wird berichtigt. 

Amt 3.26 Hu-Pr 
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Dach– und Fassadenbegrünungen werden empfohlen, aber nicht festgesetzt. 
Beim neuen Parkdeck soll ein Investor gefunden werden; festgesetzte Dach– 
und Fassadenbegrünungen könnten sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit 
auswirken. 
 
Beim Umbau des Regenrückhaltebeckens werden selbstverständlich die 
Fachbehörden beteiligt. 

Amt 3.28 Fr 
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Der Wunsch nach Dach– und Fassadenbegrünungen wurde in die Aus-
schreibung für das neue Parkdeck aufgenommen. 
 
Im öffentlichen Bereich sollen 16 größere Bäume neu gepflanzt werden. Zu-
nächst müssen nur die beiden kleineren Bäume an der Regensburger Straße 
gefällt werden, weil sie den provisorischen Geh– und Radweg beeinträchti-
gen würden. 

Amt 3.29 Ha 
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Die Frage der Kanalverlegung wird derzeit noch geprüft. Sollte der Kanal im 
Parkdeck-Grundstück verbleiben, ist eine grundbuchrechtliche Sicherung er-
forderlich. 
 
Der potentielle Investor hat bereits einen Planungsvorentwurf in Systembau-
weise vorgelegt, welcher durchaus mit den vorgesehenen Baugrenzen zu-
rechtkommt. 
 
Die neun in der unteren Emailfabrikstraße eingeplanten Kurzzeitparkplätze 
stören den Verkehrsfluss weniger als die bestehenden Kurzzeitparkplätze in 
der Marienstraße. Bei zu wenigen Kurzzeitparkplätzen wird sonst in zweiter 
Reihe oder auf dem Geh– und Radweg geparkt. 
 
Zwei der vier geplanten Baumstandorte haben ungefähr die selbe Lage wie 
die jetzt dort bestehenden Bäume, welche aber zu tief stehen und deshalb 
nicht erhalten werden können. 
 

Amt 5.4.1 Wi/ Pa 
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Das alte Parkdeck an der Marienstraße steht während der Bauphase für das 
neue Parkdeck noch zur Verfügung. 
 
Beim geplanten 1. Bauabschnitt des neuen Parkdecks bleibt die Zugänglich-
keit der Süd– und Westfassade des alten Parkdecks erhalten. Für den 2. 
Bauabschnitt muss eine Lösung gefunden werden, falls das alte Parkdeck 
dann noch besteht. 
 
Die Flucht– und Rettungswege werden freigehalten. 
 
 

Amt 5.3  
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Die geplanten neuen Geh– und Radwege an der Regensburger Straße stel-
len eine Verbesserung dar und sind für die Anlieger beitragspflichtig. 
 
Die geplanten Kurzzeitparkplätze an der unteren Emailfabrikstraße sind als 
Verbesserungsmaßnahme ebenfalls für die Anlieger beitragspflichtig (für das 
Parkdeck nicht, wenn es öffentlich ist). 
 
Die Parkdeckzufahrt zwischen der Fahrbahn der Regensburger Straße und 
dem Geh– und Radweg bleibt beitragsfrei, wenn sie nur beschränkt öffentlich 
gewidmet wird und das Parkdeck öffentlich ist. 
 
Die geplante Geh– und Radwegverbindung zwischen Regensburger Straße 
und unterer Emailfabrikstraße ist selbstständig und bleibt deshalb beitrags-
frei. 

Amt 5.2.1 
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Bei der Umsetzung der Maßnahmen im Bereich des bisherigen öffentlichen 
Parkplatzes, wo eine Altlastensanierung gefördert wurde, ist auf eine Förder-
unschädlichkeit zu achten. Regenwasserrückhaltung und Altlastenabdichtung 
müssen gewährleistet bleiben. 
 
Voraussichtlich werden durch den Bebauungsplan keine neuen Rechte der 
Bahn erforderlich. Inwiefern alte Rechte (z.B. wegen Funkenflug durch den 
Bahnverkehr) gelöscht werden können, ist mit den zuständigen Fachbehör-
den abzuklären, jedoch keine Sache des Bebauungsplanverfahrens. 

Ref. 2 
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Die Trafostation an der Regensburger Straße muss auf Kosten des Verursa-
chers in den Bereich des neuen Parkdecks verlegt werden, wobei sowohl 
eine Integration in das Parkdeckgebäude, als auch ein separater Standort 
auf dem Gelände möglich ist. Die neue Trafostation muss aber betriebsbereit 
sein, bevor die alte abgerissen werden kann. 
 
Die bestehenden Gas-, Wasser– und Stromleitungen in der unteren Email-
fabrikstraße können grundsätzlich in den Bereich des neuen Geh– und Rad-
weges verlegt werden.  

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
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Die Forderungen des Staatlichen Bauamts werden berücksichtigt. 
 
Durch eine abgestimmte Detailplanung konnte inzwischen die Zu– und Ab-
fahrt des neuen Parkdecks an der Regensburger Straße optimiert werden. 

Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach 
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Die Randbepflanzung zur Bahnlinie hin muss so gepflegt werden, dass keine 
Beeinträchtigung des Bahnbetriebs entstehen kann. 
 
Die (Baustellen-)Beleuchtung darf den Bahnbetrieb nicht stören. 
 
Bei den Baumaßnahmen in der Nähe der Bahnlinie (insbesondere der Neu-
bau des Parkdecks) ist die DB AG/ DB Immobilien Region Süd zu beteiligen. 

Deutsche Bahn 
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Eine Messstelle zum Grundwassermonitoring (P3) liegt randlich unter dem 
Baufeld des neuen Parkdecks südlich der Marienstraße. Dort wird eine fach-
gerechte Verlegung um wenige Meter mit ordnungsgemäßem Rückbau der 
alten Anlage notwendig. 
 
Bei Eingriffen in die Altlastenabdeckung ist ein nach Bundesbodenschutzge-
setz zugelassener Fachgutachter zu beteiligen. 
 
Der Schreibfehler beim Punkt 11.3 der Festsetzungen wird berichtigt. 
 
 
 
 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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 Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Das neue Parkdeck soll behindertengerecht gebaut werden. Die Details kön-
nen aber in einem Bebauungsplan nicht festgelegt werden. 

Amt 2.4 
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Durch die 5-Geschoßigkeit des neuen Parkdecks und der 3/4/5-
Geschoßigkeit der übrigen Gebäude wird sparsam mit der Fläche umgegan-
gen. 
 
Photovoltaik und Ladestationen für Elektrofahrzeuge werden dem Bauherrn 
empfohlen, sie können aber in einem Bebauungsplan nicht festgesetzt wer-
den. 
 
Ein Fußgängertunnel im Bereich des bestehenden Kino-Parkplatzes wäre 
sehr aufwändig, mindestens 40 m lang und würde die wirtschaftliche Anord-
nung des neuen Parkdecks entlang der Bahnlinie beeinträchtigen. 
Langfristig wird eine Fußgängerverbindung auf Höhe des alten Parkdecks 
angestrebt. 
 
Die Begrünung der Altlastenflächen ist durch die Forderung einer Nichtdurch-
wurzelung stark eingeschränkt (keine Bäume und größeren Sträucher). 
 
Wegen der hohen Frequenz an Fußgängern und Radfahrern wurde auf ein 
ausreichendes Wegenetz und Übersichtlichkeit geachtet. 
 

Bund Naturschutz in Bayern e.V. 


